
Mit Wirkung zum 20. August
2003 ist eine Änderung der
Berufsordnung in Kraft ge-

treten. Diese von der Kammerver-
sammlung am 22. März 2003 verab-
schiedete Fassung basiert auf den
Beschlüssen des 105. Deutschen
Ärztetages in Rostock zur (Muster-)
Berufsordnung (siehe auch Rheini-
sches Ärzteblatt Juli 2002, Seite 18,
verfügbar unter www.aekno.de, Ru-
brik Rheinisches Ärzteblatt, Ärzte-
blattArchiv).

Werbebeschränkungen gelockert

Die Änderungen befassen sich
im Wesentlichen mit der ärztlichen
Werbefreiheit und deren Grenzen.

Nachdem das Bundesverfas-
sungsgericht in mehreren grundle-
genden Entscheidungen das Infor-
mationsrecht der Bevölkerung be-
sonders herausgearbeitet hat, sind
die von der ärztlichen Selbstverwal-
tung für die Ärzteschaft aufgestell-
ten Werbebeschränkungen weiter
gelockert worden.

Das höchste deutsche Gericht hat
in seiner Interessenabwägung ausge-
führt, dass es einerseits Allgemein-
wohlbelange gäbe, die der Werbefrei-
heit der Ärzte Grenzen setzten, dass
andererseits das Rechtsgut der Ge-
sundheit und das hierdurch veranlass-
te Werbeverbot es jedoch nicht recht-
fertige, alle Angaben und Zusätze auf
dem Praxisschild außer den in der Be-
rufsordnung ausdrücklich zugelasse-
nen ohne Rücksicht auf ihren Sinn
und Zweck oder ihren Informations-
wert generell zu verbieten.

Weiter hatte das Geicht ausge-
führt, dass bei Auslegung und An-
wendung der Norm dem rechtlichen
Interesse der Kammer an einer
Qualitätssicherung Rechnung zu
tragen sei. Diese setze voraus, dass
die Selbstdarstellung auf dem Pra-
xisschild überprüfbar bleibe. Auch
sei nicht von vorneherein ausge-
schlossen, dass nach Abwägung al-
ler Belange nur eine beschränkte
Zahl vorgegebener Leistungsange-
bote oder Schwerpunkte benannt
werden dürften.

Drei besondere Leistungsangebote

Mit der ab Seite 76 unter Amtliche
Bekanntmachungen abgedruckten
Fassung ist die Kammerversamm-
lung der Ärztekammer Nordrhein
der (Muster-)Berufsordnung im
Wesentlichen gefolgt. Hervorzuhe-
ben ist jedoch die Abweichung in 
§ 27 Abs. 4 Spiegelstrich 3, der hin-
sichtlich der Ankündigungsfähig-
keit besonderer Leistungsangebote
Qualitätsparameter fordert (siehe
Abs. 4), und diese auch zahlenmäßig
begrenzt (Abs. 5). Diese Fassung
wurde von den gewählten Vertrete-
rinnen und Vertretern der nordrhei-
nischen Ärzteschaft ausdrücklich
gewünscht und entspricht im Übri-
gen den Maßgaben des Bundesver-
fassungsgerichts.

Die Ankündigungsfähigkeit
von drei besonderen Leistungsan-
geboten nach eigenen Angaben
setzt eine bereits mindestens zwei-
jährige Leistungserbringung im
Bereich der angebotenen Leistung
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voraus. Hierüber soll ein Nachweis
geführt werden können. Diese
Voraussetzungen entsprechen dem
Ziel der Ärztekammer Nordrhein,
zum Schutz der Bevölkerung eine
sichtbare Trennung zu den nach
Weiterbildungsrecht erworbenen
Qualifikationen und freien An-
kündigungen vorzusehen, wobei
die Merkmale Kenntnisse, Erfah-
rungen und nachhaltige Leistungs-
erbringung nachprüfbare Kriterien
für die Ankündigungsfähigkeit ei-
nes besonderen Leistungsangebo-
tes sind. Die zahlenmäßige Be-
schränkung soll die Gewähr dafür
bieten, dass die besonders hervor-
gehobene Leistung auch tatsäch-
lich in erheblichen Umfang er-
bracht wird.

Berufswidrige Werbung 
bleibt untersagt

Die wichtigste Änderung ist je-
doch in § 27 erfolgt. Diese Vorschrift
ersetzt nunmehr die bis dato beste-
henden Vorschriften der §§ 27, 28 so-
wie des Kapitels D I Nrn. 1 - 6. Mit
dieser Vorschrift sollen die wesent-
lichen Kernaussagen zur erlaubten
Information und zur berufswidrigen
Werbung formuliert werden. Dafür
wird in Absatz 1 der Zweck der Vor-
schriften niedergelegt, in Absatz 2
festgehalten, dass es Ärztinnen und
Ärzte gestattet ist, sachliche und be-
rufsbezogene Informationen zu ge-
ben und nur die berufswidrige Wer-
bung, die insbesondere nicht mehr
wettbewerbsrechtlichen Prinzipien
entspricht, untersagt ist. Die früheren
Regelungen zur interkollegialen In-
formation, zu den Anzeigen und ins-
besondere auch zur Medientätigkeit
sind mit Ausnahme der Vorschrift
über die Werbung in Verzeichnissen
entfallen.

Zur Veranschaulichung des
„neuen“ ärztlichen Werberechts
wurde eine Informationsbroschüre
zur Praxisbeschilderung und zu
Anzeigen verfasst, die bei der Ärz-
tekammer Nordrhein im Internet
unter www.aekno.de/KammerIntern/
KammerArchiv verfügbar ist.


